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A. Einleitung

Gegenstand dieser Arbeit sind Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Ab-
änderung ausländischer Unterhaltstitel stellen. Sie betreffen vor allem das in-
ternationale Unterhaltsrecht und sollen in dieser Arbeit umfassend untersucht 
werden. Auch aktuell, mit Blick auf jüngere Entscheidungen des EuGH und 
BGH, bleibt für die Konstellation der Abänderung ausländischer Unterhaltstitel 
Vieles ungeklärt.1

Zwar kann die Notwendigkeit der Abänderung von Unterhaltstiteln aufgrund 
geänderter Umstände als international anerkannt gelten, doch ist noch immer 
umstritten, nach welcher Rechtsordnung sich die Voraussetzungen der Abände-
rung richten. Ist etwa ein deutsches Gericht, das einen ausländischen Unterhalts-
titel abändert, immer an die Grundlagen der Erstentscheidung gebunden, wie es 
das deutsche Recht vorsieht? Für den Unterhaltsanspruch selbst ist in bestimm-
ten Konstellationen auch unsicher, welches Recht in der Abänderungsentschei-
dung anwendbar ist; insbesondere, ob es nach der Erstentscheidung zu einem 
Wechsel des anwendbaren Rechts kommt. Zudem stellt sich die Frage, ob das 
Gericht der Erstentscheidung möglicherweise für die Abänderung weiterhin zu-
ständig ist und wie eine solche Zuständigkeit zu bewerten ist. Eine Gemeinsam-
keit aller zu untersuchenden Fragestellungen – und damit ein für die Abände-
rungssituation spezifisches Problem – ergibt sich daraus, dass bereits ein Titel 
aus einem anderen Staat vorliegt und geklärt werden muss, welche Bedeutung 
den durch die Erstentscheidung berührten Rechtsordnungen noch zukommt.

Die einzelnen Streitfragen werden überwiegend bereits isoliert voneinander 
diskutiert. Hier soll nun eine zusammenhängende Betrachtung erfolgen, die es 
ermöglicht, die Argumentation und Ergebnisse aufeinander abzustimmen. So 
kann sich etwa sowohl das Gericht, das die Abänderungsentscheidung trifft, als 
auch das Gericht, das diese Entscheidung anzuerkennen und zu vollstrecken 
hat, fragen, ob es eine Abänderung überhaupt für gerechtfertigt hält. In diesen 
Verfahrensstadien dürfen keine unterschiedlichen Perspektiven zugrunde ge-
legt werden, da es sonst zu Widersprüchen käme. Auch kann der übergeordnete 
Blick auf die Ausgestaltung der gegenläufigen Interessen von Unterhaltsberech-

1 Gruber, IPRax 2016, 338. Der EuGH war zuletzt zwei Mal mit Fragen im Zusammen-
hang mit der Abänderung ausländischer Unterhaltstitel befasst (C-214/17, C-499/15). Der 
BGH hat über Fragen der Abänderung im Jahr 2015 seit 20 Jahren zum ersten Mal wieder ent-
schieden (Andrae, Anm. zu BGH, Beschl. v. 10.12.2014 – XII ZB 662/13, NZFam 2015, 267).
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tigtem und -verpflichtetem in den maßgeblichen Rechtsakten dazu beitragen, 
dass sich die Überlegungen zum anwendbaren Recht und zur Zuständigkeit für 
die Abänderungssituation insgesamt in die Systematik und Zielsetzung dieser 
Rechtsakte einfügen.

Auf dem Gebiet des internationalen Unterhaltsrechts hat die Haager Kon-
ferenz für Internationales Privatrecht schon früh begonnen, Übereinkommen 
auszuarbeiten.2 Man hatte die besondere Bedeutung effektiver, grenzüber-
schreitender Rechtsverfolgung für den auf die Unterhaltszahlungen angewie-
senen Unterhaltsberechtigten erkannt und hierauf reagiert.3 Schließlich hat 
sich auch die Europäische Union zu einer Harmonisierung entschieden und 
eine Verordnung erlassen, die sich speziell dem internationalen Unterhaltsrecht 
widmet.4 Hierdurch ist das internationale Unterhaltsrecht zunächst übersicht-
licher geworden.5 Zudem wurde die Rechtsdurchsetzung erleichtert. Die Har-
monisierung ist auch in Hinblick auf die Zunahme grenzüberschreitender Un-
terhaltsstreitigkeiten6 zu begrüßen.7 Die gestiegene Mobilität innerhalb der EU 
wirkt sich auch gerade auf Fragen zur Abänderung ausländischer Unterhaltstitel 
aus. Fragen der Zuständigkeit (Teil B. (S. 29 ff.)) und des auf den Unterhalts-
anspruch anwendbaren Rechts (Teil C. (S. 69 ff.)), die zuerst untersucht werden 
sollen, stellen sich vor allem dann, wenn der Unterhaltsberechtigte zwischen 
der erstmaligen Titulierung und dem Abänderungsantrag seinen gewöhnlichen 
Aufenthaltsort grenzüberschreitend verlegt hat. In Teil B. und C. soll es dement-
sprechend vor allem um die Auslegung der Europäischen Unterhaltsverordnung 
und des Haager Unterhaltsprotokolls8 gehen.

2 Näher Bartl, Die neuen Rechtsinstrumente zum IPR des Unterhalts auf internationaler 
und europäischer Ebene, S. 6 f., 13 ff.

3 Im Zusammenhang mit den Arbeiten an den Haager Übereinkommen, hierzu Martiny, 
Recueil des cours 1994 III, 131, 142.

4 Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18.12.2008 über die Zuständigkeit, das an-
wendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammen-
arbeit in Unterhaltssachen (ABl. EU 2009 L 7 S. 1, ber. 2011 L 131 S. 26, 2013 L 8 S. 19 und 
L 281 S. 29) – EuUnthVO. Inzwischen wird bereits eine Revision der Verordnung erwartet, 
Schlauß, ZKJ 2020, 356, 357.

5 Kritisch zur teils weiterhin bestehenden Gemengelage, Lehmann, GPR 2014, 342, 343, 
345; Henrich, FamRZ 2015, 1761 („Labyrinth“). Die verbesserte Situation betonend, Hau, 
ZVglRWiss 115 (2016), 672, 690: die Europäische Unterhaltsverordnung und das Haager Un-
terhaltsprotokoll haben „dem internationalen Unterhaltsrecht einiges von seinem Schrecken 
genommen“.

6 Derzeit unterstützt das Bundesamt für Justiz über 14.000 Unterhaltsberechtigte im In- 
und Ausland bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche, mit steigender Tendenz der 
Ersuchen. Der größte Teil der Ersuchen betrifft europäische Fälle, Schlauß, ZKJ 2020, 356, 
357; Bundesamt für Justiz, Broschüre Auslandsunterhalt, 2021, S. 8.

7 Arnold, IPRax 2012, 311; Geimer/Schütze/Hilbig/Picht/Reuß, IRV, Einl EuUnthVO 
Rn. 15; auch vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen in der EU, Hess/Span-
cken, Setting the Scene – The EU Maintenance Regulation, S. 331 f.

8 Protokoll vom 23.11.2007 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht, ABl. 
EU 2009 L 331 S. 19 – HUP.
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Teil D. (S. 117 ff.) und E. (S. 167 ff.) sind Streitfragen gewidmet, die im na-
tionalen Recht schon vor dem Inkrafttreten von Unterhaltsverordnung und -pro-
tokoll diskutiert wurden und im Rahmen dieser Arbeit insbesondere auf Ein-
flüsse und Vorgaben dieser Rechtsinstrumente untersucht werden sollen. Hier 
wird es um das auf die Abänderungsregelungen – wie sie sich in Deutschland 
in § 238 FamFG findet – anwendbare Recht gehen. Zudem soll näher beleuch-
tet werden, ob der Statutenwechsel einen Abänderungsgrund im Sinne von 
§ 238 FamFG darstellt und, wie aus europäischer Sicht allgemein damit um-
zugehen ist, dass die Abänderungsentscheidung in einem Staat anerkannt und 
vollstreckt werden soll, der eine Abänderung in dieser Situation gar nicht zu-
gelassen hätte.

I. Die maßgeblichen Rechtsquellen

Die Fragen zur Abänderung ausländischer Unterhaltsentscheidungen, die in 
dieser Arbeit untersucht werden sollen, betreffen Aspekte des anwendbaren 
Rechts, der internationalen Zuständigkeit und der Anerkennung und Vollstre-
ckung ausländischer Entscheidungen. Sie werden durch die Europäische Unter-
haltsverordnung, die dementsprechend als umfassendes Rechtsinstrument an-
gesehen werden kann,9 geregelt. So richtet sich die internationale Zuständigkeit 
in Unterhaltssachen für Deutschland seit dem 18.06.2011 nach der Unterhalts-
verordnung.10 Für die Anwendbarkeit kommt es nicht mehr darauf an, dass der 
Unterhaltsbeklagte seinen Wohnsitz in einem Mitgliedstaat hat.11 Die Unter-
haltsverordnung regelt dabei zumeist die örtliche Zuständigkeit mit.12 Für das 
anwendbare Recht verweist Art. 15 EuUnthVO auf das Haager Unterhaltspro-
tokoll 2007, anstatt, was noch der Vorschlag einer Unterhaltsverordnung vor-

9 Rauscher/Andrae, Einl EuUnthVO Rn. 13.
10 Rauscher/Andrae, Vorbem Art. 3 ff. EuUnthVO Rn. 3.
11 Erwägungsgrund 15 der Unterhaltsverordnung; hierzu auch Henrich, FamRZ 2015, 

1761 f.; Hau, ZVglRWiss 115 (2016), 672, 676 f., die dann, wenn der Antragsgegner in Island, 
Norwegen oder der Schweiz seinen Wohnsitz hat, davon ausgehen, dass sich die Zuständigkeit 
auch aus dem LugÜ 2007 ergeben kann, was in einem Fall relevant werden könnte, in dem der 
Unterhaltsberechtigte den Anspruch in Deutschland geltend machen möchte und hier seinen 
Wohnsitz, aber nicht seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; anders insoweit MükoFamFG/Lipp, 
Art. 69 EuUnthVO Rn. 14, 11, der die Zuständigkeit allein nach der EuUnthVO bestimmt.

12 Kritisch zur Verdrängung nationaler, zwingender Verbundzuständigkeiten, Rauscher/
Andrae, Art. 3 EuUnthVO Rn. 7 ff.; kritisch vor dem Hintergrund des Subsidiaritätsgrundsat-
zes, Conti, Grenzüberschreitende Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen in Europa, S. 30 ff. 
Für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit nach der EuUnthVO ist ein grenzüberschrei-
tender Bezug notwendig, für den eine ausländische Staatsangehörigkeit nicht genügen soll-
te, näher Rauscher/Andrae, Art. 3 EuUnthVO Rn. 18 ff.; HK-ZPO/Dörner, Art. 3 EuUnthVO 
Rn. 2; anders Hau, Das Zuständigkeitssystem der Europäischen Unterhaltsverordnung – Über-
legungen aus der Perspektive des deutschen Rechts, S. 60, 73.
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sah,13 eigene Kollisionsnormen in den Verordnungstext aufzunehmen. Der Vor-
teil dieser Lösung lag in der Möglichkeit einer breiteren Vereinheitlichung, in 
die sich die EU selbst auch stark eingebracht hat.14 Im Verhältnis zu Staaten, die 
keine Vertragsstaaten des Unterhaltsprotokolls sind, wohl aber solche des Vor-
gängerübereinkommens – des Haager Unterhaltsübereinkommens 197315 – ist 
streitig, ob sich das anwendbare Rechte aus der Sicht eines deutschen Gerichts 
weiterhin nach dem Übereinkommen von 1973 richtet.16 Die Frage ist insofern 
von hoher praktischer Bedeutung, als dass sie sich im Verhältnis zur Schweiz 
und Türkei stellt.17 Der Entscheidungseinklang zwischen den Vertragsstaaten 
des Haager Unterhaltsübereinkommens 1973 ist wegen der Möglichkeit, ver-
schiedene Vorbehalte zu erklären, allerdings ohnehin nur eingeschränkt ge-
währleistet.

Auch die Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen 
aus anderen Mitgliedstaaten richtet sich nach der Unterhaltsverordnung.18 Hier 
unterscheidet die Verordnung zwischen den Mitgliedstaaten, für die das Haager 
Unterhaltsprotokoll Anwendung findet und denjenigen, die nicht an das Proto-
koll gebunden sind.19 Die Unterhaltsentscheidungen aus Mitgliedstaaten, die an 
das Protokoll gebunden sind, werden nicht nur automatisch anerkannt, sondern 
es entfällt nach Art. 17 Abs. 2 EuUnthVO auch das Erfordernis einer Vollstreck-
barerklärung. Die hierdurch erreichte Erleichterung der Durchsetzung von Un-
terhaltsentscheidungen war eine wesentliche Zielsetzung der Verordnung.20 
Weitere Fortschritte in der Rechtsdurchsetzung bilden die unentgeltliche Pro-
zesskostenhilfe für Kinder unter 21 Jahren und die Rechtshilfe durch die Zen-
tralen Behörden.21

13 Verordnungsvorschlag, KOM (2005) 649 endg., S. 19 ff.
14 Beaumont, RabelsZ 73 (2009), 509, 521; Gruber, FS Spellenberg, S. 178; von einem 

„Meilenstein in der Verzahnung internationaler und europäischer Kollisionsrechtsvereinheitli-
chung“ spricht Lehmann, GPR 2014, 342, 343.

15 Übereinkommen vom 2. Oktober 1973 über das auf Unterhaltspflichten anzuwen-
dende Recht. Der Ratifikationsstand von diesem und weiteren Übereinkommen der Haa-
ger Konferenz für Internationales Privatrecht ist einsehbar unter <https://www.hcch.net/de/
instruments/conventions>.

16 Zum Streitstand, MüKoBGB/Staudinger, Art. 18 HUP Rn. 2 ff.; zur Relevanz mit Blick 
auf die fehlende Rechtswahlmöglichkeit im Haager Unterhaltsübereinkommen 1973 noch 
C. III. 3. (S. 114 ff.).

17 BeckOK-BGB/Heiderhoff,	Art. 18 HUP Rn. 2 (i. E. für eine Anwendung des Unterhalts-
protokolls auch gegenüber Vertragsstaaten des Unterhaltsübereinkommens 1973).

18 Eingeschlossen sind Irland und Dänemark, nicht mehr allerdings das Vereinigte Kö-
nigreich infolge des Brexits, HK-ZPO/Dörner, Art. 1 EuUnthVO Rn. 7, Vorbem EuUnthVO 
Rn. 14.1; für Unterhaltstitel aus dem Vereinigten Königreich aus seit dem 01.01.2021 eingelei-
teten Verfahren richtet sich die Anerkennung und Vollstreckung nach dem HUÜ 2007, wobei 
ein Beitritt zum LugÜ 2007 beabsichtigt ist, Erb-Klünemann, FamRB 2021, 168, 173 f.

19 Mit dem Brexit ist Dänemark der einzige Mitgliedstaat, der nicht an das Unterhaltspro-
tokoll gebunden ist, HK-ZPO/Dörner, Vorbem Art. 23 ff. EuUnthVO Rn. 1.

20 MüKoFamFG/Lipp, Art. 17 EuUnthVO Rn. 2.
21 Hess/Spancken, Setting the Scene – The EU Maintenance Regulation, S. 333.
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Die Unterhaltsverordnung geht innerhalb der EU dem parallel zum Unter-
haltsprotokoll enstandenen Haager Unterhaltsübereinkommen 200722, das im 
Übrigen auch keine vereinheitlichten Zuständigkeitsregelungen enthält, vor.23 
Das Übereinkommen ist etwa auf die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen aus den USA und der Türkei anwendbar.24 Es erlangt auch bei der 
Auslegung der Unterhaltsverordnung Bedeutung.25 Die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen aus Norwegen, Island und der Schweiz beurteilt 
sich nach dem Luganer Übereinkommen 200726.27 Die Fragestellungen dieser 
Arbeit werden anhand der Unterhaltsverordnung und des Haager Unterhalts-
protokolls untersucht, sodass der Fokus auf Fällen innerhalb der EU liegt.

II. Die Auslegung des Unterhaltsprotokolls 
und der Unterhaltsverordnung

Mit dem Verweis der Unterhaltsverordnung auf das Unterhaltsprotokoll stellen 
sich zunächst grundlegende Fragen zur Auslegung beider Rechtsakte. Geht man 
davon aus, dass sie unterschiedlichen Auslegungsgrundsätzen folgen, fragt sich, 
ob und wie teilweise unerwünschte Divergenzen verhindert werden können. 
Zudem soll bereits allgemein, als Grundlage für die folgenden Untersuchun-
gen, dargestellt werden, welche Rolle der Schutz der Interessen des Unterhalts-
berechtigten bei der Auslegung spielt.

22 Übereinkommen über die internationale Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von 
Kindern und anderen Familienangehörigen v. 23.11.2007, ABl. EU 2011 L 192 S. 51 – HUÜ 
2007.

23 Art. 69 Abs. 2 EuUnthVO, Art. 51 Abs. 4 HUÜ 2007. Bei der Anwendung des HUÜ 
2007 sind die verschiedenen Möglichkeiten, Vorbehalte und Erklärungen abzugeben, zu be-
achten, was insbesondere den Anwendungsbereich betrifft, der im Ausgangspunkt recht eng 
gefasst ist; hierzu kritisch Bartl, Die neuen Rechtsinstrumente zum IPR des Unterhalts auf in-
ternationaler und europäischer Ebene, S. 35 ff. Es fallen etwa Unterhaltspflichten gegenüber 
einem Kind, das das 21. Lebensjahr nicht vollendet hat, in den „Kernanwendungsbereich“, 
doch kann durch die Erklärung eines Vorbehalts die Altersgrenze herabgesetzt werden.

24 Die USA behalten sich allerdings nach Art. 20 vor, Entscheidungen, die auf einer Zu-
ständigkeit am gewöhnlichen Aufenthalt des Unterhaltsberechtigten beruhen und keinen – 
näher beschriebenen – Bezug zum Antragsgegner aufweisen, nicht anzuerkennen und nicht zu 
vollstrecken. Dies ist auch für eine in demselben Staat erfolgte Abänderung anzunehmen, ob-
wohl dann immerhin eine, dem amerikanischen Recht bekannte, continuing jurisdiction vor-
läge, Duncan, Towards a New Global Instrument on the International Recovery of Child Sup-
port and Other Forms of Family Maintenance – Prel. Doc. No 3, Rn. 131; näher noch B. II. 1. 
(S. 33 ff.). Zur praktischen Bedeutung grenzüberschreitender Unterhaltsfälle im Verhältnis zu 
den USA, Broschüre Auslandsunterhalt, 2021, S. 9.

25 Hierzu noch B. II. (S. 33 ff.).
26 Luganer Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen v. 30.10.2007, ABl. EU 2009 
L 147 S. 5 – LugÜ 2007.

27 MüKoBGB/Staudinger, Art. 15 EuUnthVO Rn. 24.
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1. Die Auslegungskompetenz des EuGH

Innerhalb der Europäischen Union ist der EuGH nicht nur für die Auslegung 
der Unterhaltsverordnung, sondern auch des Haager Unterhaltsprotokolls zu-
ständig. Dies folgt daraus, dass die EU, die selbst der Haager Konferenz für 
IPR beigetreten ist,28 Vertragspartei des Haager Unterhaltsprotokolls wurde. 
Der Rat der Europäischen Union hat das Protokoll nach Art. 300 EG (jetzt: 
Art. 218 AEUV)29 mit dem Beschluss 2009/941/EG30 gebilligt, durch den die 
interne Geltung bereits ab dem 18.06.2011 bestimmt wurde. Nach der Recht-
sprechung des EuGH handelt es sich bei dem Abschluss eines völkerrecht-
lichen Vertrags durch die EU um die Handlung eines Unionsorgans nach 
Art. 267 lit. b AEUV, sodass der EuGH zur Auslegung des Protokolls berufen 
ist.31 Bisher erreichten den EuGH erst zwei Vorabentscheidungsersuchen zum 
Haager Unterhaltsprotokoll. In beiden Fällen war es der Oberste Gerichtshof in 
Österreich, der den EuGH zur Auslegung des Protokolls ersuchte.32 In den an-
deren Vertragsstaaten des Unterhaltsprotokolls hat die EuGH-Rechtsprechung 
(nur) Überzeugungskraft und keine bindende Wirkung.33

2. Einheitliche Auslegung?

Bei der Auslegung der beiden Rechtsakte ist zunächst zu beachten, dass kein 
einheitlicher Maßstab gilt. Für die Unterhaltsverordnung ist im Ausgangspunkt 
eine unionsrechtlich autonome Auslegung vorzunehmen.34 Das Unterhaltspro-
tokoll ist dagegen staatsvertraglich-autonom – und nicht etwa unionsautonom – 
auszulegen. Teilweise wird dies damit begründet, dass es sich bei dem Verweis 
in Art. 15 EuUnthVO um einen deklaratorischen Hinweis handelt.35 Dem liegt 
die Annahme zugrunde, dass das Unterhaltsprotokoll im Fall eines konstituti-
ven Verweises als Bestandteil des Unionsrechts auch nach dessen Grundsät-
zen auszulegen wäre.36 Aber auch, wenn man – was vorzugswürdig erscheint – 

28 Beschluss 2006/719/EG des Rates v. 5.10.2006, ABl. EU 2006 L 297 S. 1.
29 Zur Kompetenz der EU, Andrae, GPR 2010, 196, 197 ff.
30 Beschluss des Rates v. 30.11.2009, ABl. EU 2009 L 331 S. 17.
31 EuGH, Urt. v. 07.06.2018 – C-83/17 Rn. 21 ff. = FamRZ 2018, 1503.
32 EuGH, Urt. v. 07.06.2018 – C-83/17 Rn. 20 = FamRZ 2018, 1503; EuGH, Urt. v. 

20.09.2018 – C-214/17 Rn. 22 = FamRZ 2018, 1753.
33 Bonomi, Erläuternder Bericht zum Haager Unterhaltsprotokoll 2007, Rn. 200; Hilbig-

Lugani, FS Brudermüller, S. 329.
34 Rauscher/Andrae, Einl EuUnthVO Rn. 34, Art. 15 EuUnthVO Rn. 24; MüKoFamFG/

Lipp, Vorbem Art. 1 EuUnthVO Rn. 22; Eschenbruch/Schürmann/Menne/Dörner, Unterhalts-
prozess, Kap. 6 Rn. 58, 19; Fasching/Konecny/Fucik, Vorbem Art. 1 EuUnthVO Rn. 8.

35 So Prinz, Das neue Internationale Unterhaltsrecht unter europäischem Einfluss, S. 57 ff.; 
in diese Richtung, jedenfalls von einem deklaratorischen Hinweis ausgehend, Hilbig, GPR 
2011, 310, 313.

36 MüKoFamFG/Lipp, Art. 15 EuUnthVO Rn. 8; Prinz geht im Ergebnis auch von einem 
konstitutiven Verweis aus und folgert hieraus, dass eine Auslegung nach europäischen Wertun-
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nicht von einem deklaratorischen Hinweis, sondern von einer Inkorporation 
ausgeht,37 bleibt zu beachten, dass auch Art. 20 HUP inkorporiert wurde, der 
wiederum eine konventionsautonome Auslegung vorgibt.38 Somit folgt die 
Auslegung der beiden Rechtsakte unterschiedlichen Grundsätzen.

Für die Auslegung der Unterhaltsverordnung gilt etwa, dass sie auch im Zu-
sammenhang mit anderen europäischen Verordnungen zu sehen ist.39 Für die 
Auslegung des Unterhaltsprotokolls kann bei der Auslegung auf andere Haa-
ger Übereinkommen, vor allem das Haager Unterhaltsübereinkommen 1973, 
zurückgegriffen werden, sofern durch das Unterhaltsprotokoll keine expliziten 
Neuerungen erfolgt sind.40 Zudem ist bei der Auslegung des Unterhaltsproto-
kolls zu beachten, dass nur die englische und die französische Sprachfassung 
verbindlich sind,41 während bei der Auslegung der Unterhaltsverordnung alle 
Sprachfassungen als gleichwertig anzusehen sind.42

Hieraus könnte insgesamt folgen, dass beide Rechtsakte in ihrem Anwen-
dungsbereich und bei ihrer Anwendung nicht aufeinander abgestimmt sind. 
Doch besteht zwischen der Unterhaltsverordnung und dem Protokoll ein enger 
Zusammenhang. Dies belegt – für den Anwendungsbereich – die Verknüpfung 
der Abschaffung des Exequaturverfahrens und des ordre public-Vorbehalts 
durch die Unterhaltsverordnung mit der Geltung gemeinsamer Kollisionsnor-
men.43 Gerade, wenn dieselben Begriffe verwendet werden, erscheint eine ein-
heitliche Auslegung im Interesse der Rechtssicherheit auch sinnvoll.44

Überlässt das Unterhaltsprotokoll die Bestimmung eines Begriffs ausnahms-
weise den Vertragsstaaten, kann immerhin innerhalb der EU eine einheitliche 
Auslegung gewährleistet werden. Ein Beispiel hierfür betrifft die erfassten Un-

gen zu erfolgen habe, wobei Art. 20 HUP unberücksichtigt bleibt, Prinz, Das neue Internatio-
nale Unterhaltsrecht unter europäischem Einfluss, S. 97 f., 58 f.

37 BeckOK-BGB/Heiderhoff,	Art. 1 HUP Rn. 4, 28; Lehmann, GPR 2014, 342, 344; Süß/
Ring/Ring/Olsen-Ring, Eherecht in Europa, S. 85 Rn. 285; Weber, ZfRV 2012, 170, 173.

38 BeckOK-BGB/Heiderhoff, Art. 1 HUP Rn. 28; Rauscher/Andrae, Art. 15 EuUnthVO 
Rn. 24 f.; Staudinger/Mankowski, Art. 20 HUP Rn. 9; Grüneberg/Thorn, HUP Rn. 3.

39 Dafür, dass eine verordnungsübergreifende, systematische Auslegung im europäischen 
IZVR/IPR möglich ist, Hess, IPRax 2006, 348, 355 f.; Kropholler, FS Max-Planck-Institut für 
Privatrecht, S. 591; für das Verständnis der Begriffe „Unterhaltspflicht“ und „gewöhnlicher 
Aufenthalt“ zu diesem Ansatz, Prinz, Das neue Internationale Unterhaltsrecht unter europäi-
schem Einfluss, S. 121 ff., 160 ff.

40 Staudinger/Mankowski, Einl HUP Rn. 6, Art. 20 HUP Rn. 3; für den Anwendungs-
bereich ist aber die Dynamik des Begriffs der „Familienbeziehung“ zu beachten, Rauscher/
Andrae, Art. 1 EuUnthVO Rn. 13; Hilbig, GPR 2011, 310 f.

41 Staudinger/Mankowski, Art. 20 HUP Rn. 2.
42 Eschenbruch/Schürmann/Menne/Dörner, Unterhaltsprozess, Kap. 6 Rn. 19.
43 Vgl. auch Erwägungsgrund 24 der EuUnthVO; diesen Umstand für eine einheitliche 

Auslegung anführend, Rauscher/Andrae, Art. 1 EuUnthVO Rn. 2; Hilbig, GPR 2011, 310, 313; 
Prinz, Das neue Internationale Unterhaltsrecht unter europäischem Einfluss, S. 110.

44 Rauscher/Andrae, Art. 15 EuUnthVO Rn. 25, Einl EuUnthVO Rn. 35, Art. 1 EuUnth-
VO Rn. 2.
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terhaltspflichten. In diesem Zusammenhang fragt sich, ob eine gleichgeschlecht-
liche Ehe oder Lebenspartnerschaft von der Verordnung und dem Protokoll 
erfasst wird. Dies setzt voraus, dass sie als Familienbeziehung/-verhältnis an-
zusehen ist.45 Das Haager Protokoll überlässt dies den Vertragsstaaten,46 sodass 
der EuGH in diesem Fall für die Mitgliedstaaten eine einheitliche Auslegung 
des Unterhaltsprotokolls und der Unterhaltsverordnung herbeiführen kann.47 
Hierbei sollte er eine Einbeziehung dieser Paarbeziehungen vorgeben.48 In die-
sem Sonderfall könnte damit zwar eine einheitliche Auslegung von Unterhalts-
verordnung und -protokoll erreicht werden, allerdings von vornherein nur in-
nerhalb der EU.

Schwieriger dürfte es sein, zu einer einheitlichen Auslegung zu kommen, 
wenn für das Unterhaltsprotokoll auch eine autonome Auslegung gefunden 
werden muss, wie dies für die Qualifikation bestimmter Rechtsinstitute als „Un-
terhaltspflicht“ und bei der Auslegung des Begriffs des „gewöhnlichen Aufent-
halts“ der Fall ist. Hier ordnet die Unterhaltsverordnung eine Abstimmung mit 
dem Unterhaltsprotokoll an. Sie modifiziert ihre autonome Auslegung dadurch, 
dass in Erwägungsgrund 8 bestimmt wird, dass dem Unterhaltsprotokoll – und 
auch dem Unterhaltsübereinkommen 200749 – bei der Auslegung Rechnung zu 
tragen ist. Teilweise wird allerdings eher von einer gegenseitigen Beeinflus-
sung ausgegangen, die dazu führen würde, dass sich – auch umgekehrt – die 
Auslegung des Unterhaltsprotokolls an der Unterhaltsverordnung zu orientieren 
hat.50 Dies wird besonders für den Begriff des „gewöhnlichen Aufenthalts“ ver-
treten.51 Da dies bedeuten würde, dass die Auslegung des Unterhaltsprotokolls 

45 Vgl. Art. 1 Abs. 1 HUP und Art. 1 Abs. 1 EuUnthVO; dafür zum HUP und zur EuUnth-
VO, Rauscher/Andrae, Art. 1 EuUnthVO Rn. 15; Gruber, IPRax 2010, 128, 130; zur EuUnth-
VO, MüKoFamFG/Lipp, Art. 1 EuUnthVO Rn. 30; Gebauer/Wiedmann/Bittmann, Kap. 42, 
Art. 1 EuUnthVO Rn. 16; Fasching/Konecny/Fucik, Art. 1 EuUnthVO Rn. 2; zum HUP, Beck-
OK-BGB/Heiderhoff,	Art. 1 HUP Rn. 41.

46 Bonomi, Erläuternder Bericht zum Haager Unterhaltsprotokoll 2007, Rn. 31.
47 Dies erscheint mit Blick darauf denkbar, dass unter „Vertragsstaat“ auch die EU selbst 

verstanden werden kann, so MüKoBGB/Staudinger, Art. 1 HUP Rn. 17; offenlassend, Beck-
OK-BGB/Heiderhoff,	Art. 1 HUP Rn. 42; i. E. ablehnend Hilbig, GPR 2011, 310, 313; wohl 
auch nur für die EuUnthVO von einem europäischen Verständnis ausgehend, Althammer, 
NZFam 2016, 629, 631.

48 NK-BGB/Gruber, Art. 1 HUP Rn. 11; Eschenbruch/Schürmann/Menne/Dörner, Unter-
haltsprozess, Kap. 6 Rn. 364 (weitergehend auch eine Einbeziehung durch alle Vertragsstaaten 
befürwortend). Die Frage stellt sich dann noch für Regelungen im HUP und in der EuUnthVO, 
die eine „Ehe“ voraussetzen; die Anwendung befürwortend, Gruber, FS Spellenberg, S. 188; 
auch für die EuUnthVO, Rauscher/Andrae, Art. 4 EuUnthVO Rn. 40; Dutta deutet die Co-
man-Entscheidung des EuGH in diese Richtung, Dutta, Anm. zu EuGH, Urt. v. 05.06.2018 – 
C-673/16, FamRZ 2018, 1067 (ausdrücklich nur für die Brüssel IIa-VO und die Rom III-VO); 
a. A. Weber, ZfRV 2012, 170, 171.

49 Hierzu Fasching/Konecny/Fucik, Vorbem Art. 1 EuUnthVO Rn. 8; auch noch B. II. 
(S. 33).

50 Staudinger/Mankowski, Art. 20 HUP Rn. 10.
51 Staudinger/Mankowski, Art. 20 HUP Rn. 11 für ein Durchschlagen der unionsrecht-



 II. Die Auslegung des Unterhaltsprotokolls und der Unterhaltsverordnung 9

durch die Begriffe nur eines Vertragsstaates beeinflusst würde, wird man hier-
von nicht ausgehen können. Eine einheitliche Auslegung des Protokolls würde 
auf diese Weise gefährdet. Wenn für das Unterhaltsprotokoll ein autonomes 
Verständnis zu ermitteln ist, kann dieses somit nicht allein durch einen Blick 
auf das aus europäischen Auslegungsgrundsätzen folgende Verständnis der Un-
terhaltsverordnung bestimmt werden. Ein bestimmtes europäisches Verständ-
nis kann aber im Rahmen einer konventionsautonomen Auslegung des Proto-
kolls als Perspektive eines Vertragsstaates durchaus Berücksichtigung finden.52 
Wenn sich dagegen eine bestimmte Auslegung eines in beiden Rechtsakten ver-
wendeten Begriffs aus den Materialien des Unterhaltsprotokolls ergibt, sollte 
dieses auch für die Unterhaltsverordnung herangezogen werden.53

Betrachtet man die Konsequenzen unterschiedlicher Begriffsverständnis-
se, gilt für das Beispiel zum Anwendungsbereich des Unterhaltsprotokolls und 
der Unterhaltsverordnung, dass die Rechtsanwendung hierdurch verkompliziert 
würde. Auch eine unterschiedliche Auslegung des Begriffs des „gewöhnlichen 
Aufenthalts“ kann unerwünschte Konsequenzen haben, weil ein Gleichlauf von 
Zuständigkeit und anwendbarem Recht nicht mehr gewährleistet wäre.54 Inso-
fern ist die eben beschriebene Abstimmung bei der Auslegung in jedem Fall 
sinnvoll. Ein unterschiedliches Verständnis würde hier aber immerhin nicht zu 
sich widersprechenden Ergebnissen führen.

Ein echter Konflikt ist dagegen theoretisch für die Abgrenzung materiell-
rechtlicher und verfahrensrechtlicher Fragen denkbar, wenn die Unterhalts-
verordnung von einer prozessualen Entscheidungswirkung ausginge und das 
Unterhaltsprotokoll die Frage seinem Anwendungsbereich zuweisen würde.55 
Ausnahmsweise kann eine Abstimmung der Rechtsakte im Bereich der Quali-
fikation somit auch wirklich zwingend sein.

3. Die Interessen des Unterhaltsberechtigten bei der Auslegung 
der Unterhaltsverordnung und des Unterhaltsprotokolls

Ist eine Regelung des Unterhaltsprotokolls oder der Unterhaltsverordnung aus-
zulegen, kann sich im Rahmen der Untersuchung des Telos die Frage stellen, 
inwiefern diese die Interessen des Unterhaltsberechtigten schützen will. Diese 

lichen Maßstäbe im Rahmen der Zuständigkeit auf das Kollisionsrecht; Erman/Stürner, Art. 3 
HUP Rn. 2 (der eine „eigene Begriffshoheit“ des HUP ablehnt); Prinz, Das neue Internationale 
Unterhaltsrecht unter europäischem Einfluss, S. 153, 162; es ist anzunehmen, dass dies Folge 
der Zuständigkeit des EuGH für die Auslegung sein wird, BeckOK-BGB/Heiderhoff,	Art. 3 
HUP Rn. 3.

52 BeckOK-BGB/Heiderhoff,	Art. 1 HUP Rn. 28.
53 Dagegen jedenfalls vor einer „unbesehenen Übertragung der Begrifflichkeiten“ war-

nend, Geimer/Schütze/Reuß, IRV, Art. 1 EuUnthVO Rn. 16.
54 Staudinger/Mankowski, Art. 20 HUP Rn. 11.
55 Dazu noch unter D. I. 2. (S. 120 f.).



10 A. Einleitung

Frage kann für viele Regelungen beider Rechtsakte, mit Ausnahme des Anwen-
dungsbereichs,56 relevant werden. Wie stark die Auslegung von dem Schutz – 
und den Interessen des Unterhaltsberechtigten allgemein – geleitet ist, ist für die 
konkreten Fragestellungen separat genauer zu untersuchen (Teil B. (S. 29 ff.) 
und C. (S. 69 ff.)). Hierfür sind dann vor allem die Systematik und Gesetzes-
historie der fraglichen Regelung entscheidend. Es soll im Folgenden aber be-
reits ein Überblick dazu erfolgen, wie stark sich die Rechtsakte jeweils an den 
Interessen des Unterhaltsberechtigten orientieren. Ihre Wertungen müssen bei 
der Auslegung berücksichtigt werden und dürfen hier nicht etwa korrigiert wer-
den.57 Sind die Regelungen im Einzelnen auch um einen Ausgleich der Inte-
ressen von Unterhaltsberechtigtem und -verpflichtetem bemüht, würde eine 
einseitige Fokussierung auf den Unterhaltsberechtigten bei der Auslegung die 
gesetzgeberischen Wertungen unzutreffend abbilden. Zum Teil ist es nicht das 
entgegengesetzte Interesse des Unterhaltsverpflichteten, sondern es sind andere 
Zwecke der Verordnung und des Protokolls, die die Auslegung beeinflussen und 
auch mit den Interessen des Unterhaltsberechtigten abgewogen werden müssen.

a) Die Unterhaltsverordnung

Die Unterhaltsverordnung ist insgesamt stark von dem Ziel, die Durchsetzung 
von Unterhaltsansprüchen im Interesse des Unterhaltsberechtigten zu erleich-
tern, geprägt.58 Wie die Interessen des Unterhaltsberechtigten für Auslegungs-
fragen im Zusammenhang mit der Zuständigkeit zu gewichten und mit anderen 
Interessen abzuwägen sind, soll im Folgenden näher beleuchtet werden.

aa) Ausgleich der Interessen von Unterhaltsberechtigtem 
und	Unterhaltsverpflichtetem?

Die Zuständigkeitstatbestände in Art. 3 lit. a und b EuUnthVO eröffnen dem 
Unterhaltsberechtigten die Möglichkeit, seinen Anspruch an seinem gewöhnli-
chen Aufenthalt oder an dem des Unterhaltsverpflichteten geltend zu machen. 
Der Unterhaltsverpflichtete ist dagegen stets auf den gewöhnlichen Aufent-
haltsort des Unterhaltsberechtigten verwiesen.59 Die Zuständigkeit am gewöhn-

56 Prinz, Das neue Internationale Unterhaltsrecht unter europäischem Einfluss, S. 111 f. 
Eine weite Auslegung des Anwendungsbereichs mit dem Schutz der Unterhaltsberechtigten zu 
begründen, wäre zirkelschlüssig. Es ist aber jedenfalls die Gleichbehandlung aller Unterhalts-
berechtigten bei der Bestimmung des Anwendungsbereichs zu berücksichtigen (Erwägungs-
grund 11 der EuUnthVO).

57 So für den favor creditoris im Rahmen der teleologischen Auslegung, Arnold, IPRax 
2012, 311, 315.

58 Zu dieser Zielsetzung im Gesetzgebungsprozess, Walker, New (and Old) Problems for 
Maintenance Creditors Under the EU Maintenance Regulation, S. 771.

59 Die Zuständigkeit nach Art. 3 lit. a und b fallen für den Unterhaltsverpflichteten zusam-
men, dazu noch unter B. (S. 29 ff.).
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